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15.09.2015 

 

Wichtige neue Entscheidung 

 
Ausländerrecht: Zur Befristung von Ausweisungswirkungen seit 01.08.2015 
 
§ 11 AufenthG n.F. (seit 01.08.2015) 
 
Ausweisung 
Einreise- und Aufenthaltsverbot 
Ermessensentscheidung 
Prüfprogramm 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 25.08.2015, Az. 10 B 13.715 
 
 
 
 
Orientierungssätze der LAB: 

1. Seit Inkrafttreten der Neufassung des § 11 AufenthG am 01.08.2015 (durch Art. 1 Nr. 5, 

Art. 9 Satz 2 des Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthalts-

beendigung vom 27.07.2015, BGBl. I S. 1386) kommt eine gerichtliche Verpflichtung 

zur Festsetzung einer bestimmten Sperrfrist nicht (mehr) in Betracht, weil nach § 11 

Abs. 3 Satz 1 AufenthG n.F. über die Länge der Frist des Einreise- und Aufenthaltsver-

bots nach Ermessen zu entscheiden ist (Rn. 54). 

 



2. Bei der Bestimmung der Länge der Sperrfrist nach § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG n.F. 

sind das Gewicht des Ausweisungsgrundes und der mit der Ausweisung verfolgte 

Zweck zu berücksichtigen. Es bedarf der prognostischen Einschätzung im Einzelfall, 

wie lange das Verhalten des Betroffenen, das der zu spezialpräventiven Zwecken ver-

fügten Ausweisung zugrunde liegt, das öffentliche Interesse an der Gefahrenabwehr zu 

tragen vermag (Rn. 56). 

 

3. Die sich an der Erreichung des Ausweisungszwecks orientierende Sperrfrist muss sich 

aber an höherrangigem Recht, d.h. verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen und 

den Vorgaben aus Art. 8 EMRK, messen und gegebenenfalls relativieren lassen 

(Rn. 56). 

 

Hinweis: 

Die Befristung der Ausweisungswirkungen durchlief im Laufe der normativen Entwicklung 

des Ausländerrechts der letzten Jahrzehnte verschiedene Regelungsmodelle (vgl. hierzu 

BayVGH, Beschluss vom 20.05.2015, Az. 10 ZB 14.913, juris Rn. 9): 

- Nach § 15 Abs. 1 Satz 2 AuslG 1965 stand die Befristung der Wirkungen von Auswei-

sungen und Abschiebungen noch vollumfänglich im Ermessen der Ausländerbehörde. 

- Nach § 8 Abs. 2 Satz 3 AuslG 1990 war vorgesehen, dass eine Befristung auf Antrag 

in der Regel erfolgte, die Länge der Frist aber im Auswahlermessen der Ausländerbe-

hörde lag. 

- Nach der bisherigen, durch höchstrichterliche Rechtsprechung weiterentwickelten 

Rechtslage nach Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes 2011 verschaffte 

§ 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG dem Ausländer – vorbehaltlich der Ausnahmen in § 11 

Abs. 1 Satz 7 AufenthG – einen uneingeschränkten Befristungsanspruch, der auch 

hinsichtlich der Dauer der Befristung voller gerichtlicher Überprüfung unterlag (vgl. nur 

BVerwG, Urteil vom 14.02.2012, Az. 1 C 7.11, juris Rn. 32 f., und Urteil vom 

10.07.2012, Az. 1 C 19.11, juris Rn. 34). 

- Seit 01.08.2015 gilt ohne Übergangsregelung § 11 AufenthG in der Neufassung durch 

das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung vom 

27.07.2015 (BGBl. I. S. 1386): Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 AufenthG n.F. ist das Einreise- 

und Aufenthaltsverbot von Amts wegen zu befristen, während § 11 Abs. 3 Satz 1 Auf-



enthG n.F. – nach dem Willen des Gesetzgebers (siehe BT-Drucks. 18/4097 S. 36) – 

„klarstellt“, dass über die Dauer der Sperrfrist von der zuständigen Ausländerbehörde 

nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden ist. Nach der Gesetzesbegründung 

(a.a.O.) wird damit der bisher offene Wortlaut konkretisiert (vgl. insoweit BVerwG, Ur-

teil vom 14.02.2012, Az. 1 C 7.11, juris Rn. 32). 

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) zieht im vorliegenden Beschluss nun-

mehr die prozessuale Konsequenz aus der seit 01.08.2015 geltenden Neufassung des 

§ 11 AufenthG, indem er in diesen Konstellationen – abgesehen von den seltenen Fällen 

einer Ermessensreduzierung auf Null – nicht mehr einen Verpflichtungsausspruch nach 

§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO, sondern lediglich noch einen Neubescheidungsausspruch 

nach § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO für zulässig erachtet. 

Materiell-rechtlich orientiert sich der BayVGH weiterhin an der bisherigen Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG), wenn er – nunmehr im Rahmen der pflichtge-

mäßen Ermessens – bei der Bestimmung der Länge der Sperrfrist die Berücksichtigung 

des Ausweisungsgrundes und des mit der Ausweisung verfolgten Zwecks verlangt (vgl. 

nur BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, Az. 1 C 19.11, juris Rn. 42). Die sich an der Errei-

chung des Ausweisungszwecks orientierende Sperrfrist müsse sich aber in einem zweiten 

Schritt an höherrangigem Recht, d.h. verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen und 

den Vorgaben aus Art. 8 EMRK, messen und gegebenenfalls relativieren lassen. Damit 

wird das bisherige, durch die höchstrichterliche Rechtsprechung entwickelte zweistufige 

Prüfprogramm (siehe z.B. die ebenfalls als „Wichtige neue Entscheidungen“ veröffentlich-

ten Urteile des BVerwG vom 06.03.2014, Az. 1 C 2.13, juris Rn. 12, und vom 13.12.2012, 

Az. 1 C 14.12, juris Rn. 14 f.; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, Az. 1 C 19.11, 

juris Rn. 42) fortgeführt. 

 

 

Dr. Riedl 
Oberlandesanwalt 
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M 23 K 10.1455 

 

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

********* ********** *****, 

*.**. *** ******* 

***************. **, ***** *******, 

 - ****** - 

 

**************: 

************* ******** *** ********, 

***********. ***, ***** *******, 

 

gegen 

 

Landeshauptstadt München, 

vertreten durch den Oberbürgermeister,  

dieser vertreten durch KVR HA II Ausländerangelegenheiten, 

Ruppertstr. 19, 80337 München, 

 - Beklagte - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Ausweisung; 

hier: Berufung des Klägers gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

München vom 21. Juli 2011, 

 
  



erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Zimmerer, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dihm 

 

ohne mündliche Verhandlung am 17. November 2015 

folgenden 

 

Beschluss: 

 

I.        Das Urteil im Berufungsverfahren 10 B 13.715 wird dahingehend 

berichtigt‚ dass das Datum des Erlasses im Rubrum statt „25. 

August 2014“ richtig „25. August 2015“ lautet.  

 

II.        Dieser Beschluss ergeht kostenfrei.  

 

 

Gründe: 

 

Das Urteil war im Hinblick auf das Entscheidungsdatum nach § 118 VwGO zu berich-

tigen. Bei der Angabe des Datums „25. August 2014“ handelt es sich um eine offen-

sichtliche Unrichtigkeit im Hinblick auf die falsche Jahreszahl. Das zutreffende Datum 

des Urteils lautet „25. August 2015“.  

 

Der Beschluss ergeht kostenfrei (§ 21 GKG).  

 

 

Hinweis:  

Die Beteiligten erhalten gemäß § 118 Abs. 2 Satz 2 VwGO neue Ausfertigungen des 

Urteils. Soweit noch nicht geschehen‚ werden sie gebeten‚ die unrichtigen Urteilsaus-

fertigungen dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu übersenden‚ damit der Be-

richtigungsvermerk auf den Urteilen angebracht werden kann.  

 

 

 

Senftl                                                       Zimmerer                                             Dihm 



10 B 13.715 

M 23 K 10.1455 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

********* ********** *****, 

*.**. *** ******* 

***************. **, ***** *******, 

 - ****** - 

 

**************: 

************* ******** *** ********, 

***********. ***, ***** *******, 

 

gegen 

 

Landeshauptstadt München, 

vertreten durch den Oberbürgermeister, 

dieser vertreten durch KVR HA II Ausländerangelegenheiten, 

Ruppertstr. 19, 80337 München, 

 - Beklagte - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern, 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Ausweisung; 

hier: Berufung des Klägers gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

München vom 21. Juli 2011, 

 



erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Eich, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Martini 

 

ohne weitere mündliche Verhandlung  

 

am 25. August 2014 

 

folgendes 

 

Urteil: 

 

 I. Unter Aufhebung der Nr. 2 des Bescheids der Beklagten vom 

3. März 2010 in der Fassung des Änderungsbescheids vom 2. Juli 2014 wird 

die Beklagte verpflichtet, über die Länge der Frist für das Einreise- und Aufent-

haltsverbot für den Kläger unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts 

erneut zu entscheiden. Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen. 

 

 II. Der Kläger trägt drei Viertel der Kosten des Berufungsverfahrens, die 

Beklagte trägt ein Viertel. 

 

 III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige 

Vollstreckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder 

Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der 

jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des 

jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.  

 

 IV. Die Revision wird nicht zugelassen.  

 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Der am 2. November 1981 geborene Kläger ist nigerianischer Staatsangehöriger. Er 

reiste seinen Angaben zufolge am 11. Juli 2004 in das Bundesgebiet ein und bean-

tragte unter Angabe falscher Personendaten seine Anerkennung als Asylberechtig-

ter. Das Bundesamt – damals Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flücht-
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linge, jetzt Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – lehnte seinen Antrag mit Be-

scheid vom 29. September 2004 (rechtskräftig seit 17. Juli 2006) ab. 

 

Anlässlich einer Vorsprache bei der Beklagten am 22. August 2006 legte der Kläger 

einen am 5. Juli 2006 ausgestellten nigerianischen Pass mit seinen tatsächlichen 

persönlichen Daten vor und teilte mit, dass seine deutsche Freundin, Frau A., von 

ihm schwanger sei. Dem Kläger wurde daraufhin eine Duldung erteilt. Nach der Ge-

burt seiner deutschen Söhne Gabriel und Valentin am 22. September 2006 bean-

tragte er unter Vorlage einer Vaterschaftsanerkennungsurkunde sowie von Erklärun-

gen über die gemeinsame elterliche Sorge für die Kinder die Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis und gab dabei an, die Kinder trotz getrennter Wohnsitze jeden Tag zu 

sehen und somit sein Sorgerecht auszuüben. Trotz einer Verurteilung durch das 

Amtsgericht München vom 21. Mai 2007 zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen 

wegen mittelbarer Falschbeurkundung erteilte die Beklagte dem Kläger am 15. Juni 

2007 eine bis zum 14. Juni 2008 befristete Aufenthaltserlaubnis gemäß § 28 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 AufenthG, verwarnte ihn aber zugleich mit Schreiben vom 15. Juni 2007. 

Am 13. Juni 2008 wurde die Aufenthaltserlaubnis bis zum 14. Juni 2010 verlängert, 

nachdem die Mutter seiner Kinder angegeben hatte, dass er sich regelmäßig um sei-

ne Kinder kümmere und sie jeden Monat Unterhaltszahlungen von ihm erhalte.  

 

Am 2. Mai 2009 wurde der Kläger in Untersuchungshaft genommen und mit Urteil 

des Amtsgerichts München vom 1. September 2009, rechtskräftig seit 1. Dezember 

2009, wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer 

Menge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren vier Monaten verurteilt. Der Kläger 

hatte im Februar oder März 2009 einen Rucksack, in dem sich sieben Pakete mit 

insgesamt 2216,94 Gramm Marihuana mit einem Schwarzmarktwert von deutlich 

mehr als 10.000 Euro sowie eine elektronische Feinwaage befanden, in das Keller-

abteil der Frau A. gebracht, den diese am 1. Mai aufgefunden und bei der Polizei ab-

gegeben hat. Entgegen der Einlassung des Klägers im Strafverfahren, er habe den 

Rucksack lediglich für einen Bekannten aufbewahrt und dafür 600 Euro erhalten, die 

er wegen der Krankheit seines Vaters in Nigeria benötigt habe, ging das Strafgericht 

davon aus, dass der Kläger das Rauschgift in der Absicht aufbewahrt habe, es ge-

winnbringend weiterzuveräußern. 

 

Nach Rechtskraft des Urteils hörte die Beklagte den Kläger sowie Frau A. zu dessen 

beabsichtigter Ausweisung an. Der Kläger trug vor, er sei von März bis Mai 2009 

nach Nigeria geflogen, weil sein Vater krank gewesen sei. Er wolle aber wegen der 

Zwillinge im Bundesgebiet bleiben. Werde er abgeschoben, werde sein ganzes Le-

ben zerstört. 
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Die Kindsmutter äußerte sich dahingehend, dass ihr von Anfang an klar gewesen sei, 

dass der Kläger keinen Unterhalt zahle und sie die Kinder allein erziehen werde. Er 

habe nicht gearbeitet, sondern seine Arbeitspapiere an Landsleute weitergegeben, 

habe aber immer Geld gehabt und sei mehrmals im Jahr nach Nigeria geflogen, wo-

bei es nicht stimme, dass sein Vater krank sei. Er sei unregelmäßig zu ihr und den 

Kindern gekommen, habe nur etwas gegessen, geduscht und geschlafen, aber kei-

nen Erziehungsbeitrag geleistet. Die Kinder würden ihn nach seinen langen Aufent-

halten in Nigeria von teilweise sieben Wochen nicht wiedererkennen und auch nicht 

nach ihm fragen.  

 

Mit Bescheid vom 3. März 2010 wies die Beklagte den Kläger aus dem Bundesgebiet 

Deutschland aus (Nr. 1. des Bescheids), untersagte die Wiedereinreise (Nr. 2.) und 

drohte seine Abschiebung aus der Haft, hilfsweise vier Wochen nach Haftentlassung 

nach Nigeria oder in einen anderen aufnahmebereiten Staat an (Nr. 3.). Zur Begrün-

dung führte die Beklagte aus, der Kläger sei nach § 53 Nr. 2 AufenthG zwingend 

auszuweisen. Einen besonderen Ausweisungsschutz nach § 56 Abs. 1 AufenthG be-

sitze er nicht, da er mit seinen Kindern zu keinem Zeitpunkt in familiärer Lebensge-

meinschaft gelebt habe. Auch unter Berücksichtigung von Art. 6 GG und Art. 8 EMRK 

sei keine andere Entscheidung zu treffen, denn der Kläger habe weder Unterhalt ge-

zahlt noch einen Beitrag zur Betreuung der Kinder geleistet. Die Kindsmutter strebe 

das alleinige Sorgerecht an. Es sei ihm zuzumuten, die Beziehung zu den Kindern 

durch Telefon- und Briefkontakte aus dem Ausland aufrechtzuerhalten bzw. die Kin-

der mittels Betretungserlaubnissen in Deutschland zu besuchen. Vorsorglich gehe 

die Beklagte aufgrund der Bindungen zu den Zwillingen davon aus, dass über die 

Ausweisung im Ermessenswege zu entscheiden sei. Eine Abwägung zwischen den 

öffentlichen Interessen an der Ausweisung, nämlich der Verhinderung weiterer Straf-

taten im Bundesgebiet sowie der Abschreckung anderer Ausländer von der Be-

gehung vergleichbarer Straftaten, insbesondere im Zusammenhang mit Betäu-

bungsmitteln, und den persönlichen Interessen des Klägers, nämlich den Bindungen 

zu seinen Kindern, führe zu dem Ergebnis, dass das öffentliche Interesse an der Be-

endigung des Aufenthalts des Klägers dessen private Interessen überwiege. Die 

Ausweisung sei auch nicht unverhältnismäßig im Hinblick auf Art. 8 EMRK und Art. 6 

GG. 

 

Mit Schriftsatz vom 30. März 2010 ließ der Kläger gegen den Ausweisungsbescheid 

Klage erheben und vortragen, er könne sich auf den besonderen Ausweisungsschutz 

des § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AufenthG berufen, da er mit seinen Kindern jedenfalls 

partiell in familiärer Lebensgemeinschaft gelebt habe. Er habe sich lediglich bei 

Frau A. nicht angemeldet, weil die Wohnung vom Sozialamt bezahlt worden sei. Mit 
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einem Video sowie mit seinem Handy und der zugehörigen Simkarte könne er bele-

gen, dass er täglich Telefonkontakt mit den Kindern auch aus Nigeria gehabt und mit 

ihnen Geburtstag gefeiert habe. Seine Abschiebung sei zudem im Hinblick auf Art. 8 

EMRK unverhältnismäßig.  

Mit Schriftsatz vom 21. September 2010 beantragte der Kläger zusätzlich, die Be-

klagte unter Aufhebung des Bescheids der Beklagten vom 6. September 2010 zu 

verpflichten, ihm eine Duldung für sechs Monate zu erteilen, und verwies darauf, 

dass er bereits am 26. Juli 2010 bei der Beklagten einen Antrag auf befristete Ver-

längerung seiner Aufenthaltserlaubnis, hilfsweise auf Erteilung einer Duldung, ge-

stellt habe. Mit Schreiben der Beklagten vom 6. September 2010 habe diese dem 

Klägerbevollmächtigten mitgeteilt, dass weder die Ausstellung einer Fiktionsbeschei-

nigung noch die Erteilung einer Duldung in Betracht komme. 

 

Mit Beschluss vom 12. Oktober 2010 lehnte die Auswärtige Strafvollstreckungskam-

mer des Landgerichts Augsburg beim Amtsgericht Landsberg a. Lech die Ausset-

zung des Strafrests nach Verbüßung von zwei Dritteln der Freiheitstrafe zur Bewäh-

rung ab. Nach den Gesamtumständen beim Kläger sei es nicht überwiegend wahr-

scheinlich, dass er außerhalb des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wer-

de. Mit weiterem Beschluss vom 31. Mai 2011 ordnete die Auswärtige Strafvoll-

streckungskammer nach Vollstreckung der Freiheitsstrafe Führungsaufsicht für fünf 

Jahre an. Am 31. August 2011 wurde der Kläger aus der Strafhaft entlassen. 

 

In der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht am 13. Juli 2011 er-

gänzte die Beklagte die Nr. 2 des streitgegenständlichen Bescheids vom 3. März 

2010 und befristete die Wirkungen der Ausweisung bzw. Abschiebung auf sieben 

Jahre nach Abschiebung bzw. Ausreise unter der Bedingung, dass keine neuen 

Ausweisungsgründe bekannt werden. Zudem ergänzte sie das bereits im Bescheid 

ausgeübte Ermessen dahingehend, dass zugunsten des Klägers rein vorsorglich da-

von ausgegangen werde, dass vor seiner Inhaftierung eine Lebensgemeinschaft zwi-

schen ihm und seinen beiden Kindern bestanden habe, dass der Kläger lediglich im 

abgeurteilten Umfang gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen habe –Frau A. 

hatte ihn am 30. Juni 2011 bei der Polizei weiterer Betäubungsmitteldelikte bezich-

tigt – und dass er 2007/2008 erwerbstätig gewesen sei. Jedoch erscheine die Aus-

weisung nach wie vor notwendig und angemessen, denn der Kläger sei schwerwie-

gend strafrechtlich in Erscheinung getreten. Von erheblicher Bedeutung sei dabei die 

Tatsache, dass eine vorzeitige Entlassung abgelehnt worden sei. Die Ausweisung sei 

nicht nur spezialpräventiv, sondern auch generalpräventiv begründet, da der Auswei-

sungsanlass besonders schwer wiege und vergleichbare Täter abgeschreckt werden 

könnten. Der Kläger besitze zudem noch enge Bindungen an sein Heimatland. Hin-
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sichtlich der Erteilung einer Duldung wurde der Rechtsstreit für erledigt erklärt. 

 

Mit Urteil vom 21. Juli 2011 stellte das Verwaltungsgericht das Verfahren hinsichtlich 

der Klage auf Erteilung einer Duldung ein, hob die in der mündlichen Verhandlung 

ergänzte Befristungsentscheidung (Nr. 2 Satz 2 des Bescheids vom 3.3.2010) auf 

und wies die Klage im Übrigen ab. Der Ausweisungsbescheid der Beklagten vom 

3. März 2010 erweise sich als im Wesentlichen rechtmäßig. Es spreche zwar viel 

dafür, dass zwischen dem Kläger und seinen beiden deutschen Kindern keine famili-

äre Lebensgemeinschaft i.S. des § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AufenthG bestehe und 

deshalb ein besonderer Ausweisungsschutz nach § 56 Abs. 1 AufenthG ausscheide. 

Jedoch sei die Beklagte zugunsten des Klägers von Bindungen zu seinen Kindern 

ausgegangen und habe über die Ausweisung nach Ermessen entschieden. Diese 

Ermessensentscheidung sei nicht zu beanstanden. Die Klage habe jedoch Erfolg, 

soweit es um das befristete Wiedereinreiseverbot gehe, denn die Beklagte habe 

nicht zu erkennen gegeben, warum sie ein Wiedereinreiseverbot von mehr als fünf 

Jahren festgesetzt und welche Gründe sie ihrer Befristungsentscheidung zugrunde 

gelegt habe.  

 

Mit Schriftsatz vom 30. November 2011 beantragte der Kläger die Zulassung der Be-

rufung. Das Verwaltungsgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Er-

messensentscheidung der Beklagten rechtsfehlerfrei sei. Eine Überprüfung unter 

dem Gesichtspunkt des Art. 6 GG und des Art. 8 EMRK müsse zugunsten des Klä-

gers ausfallen. Dieser habe seit seiner Entlassung aus der Haft Ende August 2011 

wieder Kontakt zu seinen beiden Kindern. Mit diesen werde eine emotionale Bezie-

hung aufgebaut. Er nehme den Kontakt, der für die Kinder zur Stabilisierung sehr 

wichtig sei, regelmäßig wahr. Zusätzlich fänden fast täglich Telefonate zwischen ihm 

und den Kindern statt. Der Kläger hätte nach der Haftentlassung auch einen Arbeits-

platz gehabt, wenn ihm eine Arbeitserlaubnis erteilt worden wäre. Im August 2012 

teilte der Kläger ergänzend mit, er habe die Mutter seines dritten deutschen Kindes, 

Frau B., zufällig wieder getroffen und wolle mit ihr jetzt eine Familie gründen. Er legte 

die Kopie einer standesamtlichen Urkunde vom 23. Juli 2012 über die Anerkennung 

der Vaterschaft für das Kind Alicia Samira B., geboren am 4. Juni 2005, vor.  

 

Am 21. Dezember 2012 erließ das Amtsgericht München (Az. 512 F 14102/12) auf 

Antrag von Frau A. einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz, wonach dem 

Kläger insbesondere verboten wurde, sich in einem bestimmten Umkreis um die 

Wohnung von Frau A. aufzuhalten und Kontakt zu ihr aufzunehmen. Die Anordnung 

wurde bis 21. Juni 2013 befristet und beruhte darauf, dass der Kläger Frau A. im De-

zember 2012 massiv bedrängt hatte. 
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Mit Beschluss vom 2. April 2013 hat der Senat die Berufung im Hinblick auf die erst 

im Zulassungsverfahren vorgebrachten Bindungen des Klägers zu seinem dritten 

deutschen Kind zugelassen.  

 

Zur Begründung der Berufung führte der Kläger unter Bezugnahme auf sein bisheri-

ges Vorbringen ergänzend aus, der angefochtene Ausweisungsbescheid sei deshalb 

rechtswidrig, weil die Beziehung des Klägers zu seinen leiblichen Kindern, insbeson-

dere zu seinem dritten deutschen Kind, einer Ausweisung entgegenstehe. Der Kläger 

kümmere sich intensiv um seine Tochter und habe zu dieser eine enge familiäre Be-

ziehung. Aber auch im Hinblick auf seine beiden Zwillinge sei der Kläger bemüht, die 

Beziehung nicht nur zu den beiden Kindern, sondern auch zur Kindsmutter zu nor-

malisieren. Schließlich sei auch der Ausweisungsanlass nicht mehr aktuell. Der Klä-

ger habe seine Strafe verbüßt und sei seitdem nicht mehr rückfällig geworden. Auch 

generalpräventive Gesichtspunkte hätten kein Gewicht mehr. Sobald ihm eine Er-

werbstätigkeit erlaubt werde, werde er wieder arbeiten.  

 

Mit Schriftsatz vom 12. Juli 2013 legte der Kläger eine Sorgerechtserklärung vom 

20. Juni 2013 vor, in der er und Frau B. erklärten, die elterliche Sorge für ihre Tochter 

Alicia gemeinsam übernehmen zu wollen. 

Ebenfalls am 20. Juni 2013 hat der Kläger in einer notariellen Urkunde die Kinds-

mutter Frau B. bevollmächtigt, ihn bei der Ausübung seines Sorgerechts umfassend 

zu vertreten.  

 

Am 12. Juli 2013 wurde das vierte deutsche Kind des Klägers, Precious Chinaza 

Omotola R., geboren, für das er am 31. Juli 2013 die Vaterschaft anerkannt und zu-

sammen mit der Kindsmutter, Frau R., erklärt hat, die elterliche Sorge für das Kind 

gemeinsam übernehmen zu wollen. Mit Endbeschluss vom 12. Dezember 2013 

(Az.: 533 F 9348/13) hat das Amtsgericht München festgestellt, dass der zum Zeit-

punkt der Geburt von Precious noch mit der Mutter verheiratete Herr R. nicht Vater 

des Kindes ist. Damit wurde das Vaterschaftsanerkenntnis des Klägers für das Kind 

Precious wirksam.  

 

Mit Urteil des Amtsgerichts München vom 5. August 2013 wurde der Kläger wegen 

Nötigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, begangen am 

13. Dezember 2012 zu Lasten von Frau A., zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen 

verurteilt. Am 14. Dezember 2013 hat die Mutter der Zwillinge des Klägers Strafan-

zeige gegen den Kläger wegen mehrfacher Körperverletzungsdelikte zu ihren Lasten 

sowie zweier Vergewaltigungen gestellt. Diese Verfahren wurden offensichtlich spä-
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ter eingestellt.  

 

Der Kläger ist am 9. Januar 2014 wegen des Verdachts auf Begehung von Straftaten 

nach dem Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft genommen worden. Am 

13. Januar 2014 unterrichtete das Bayerische Landeskriminalamt die Beklagte über 

ein Ermittlungsverfahren gegen den Kläger. Dieser sei am 9. Januar 2014 im Rah-

men der Sicherstellung von ca. 78 Gramm Kokain festgenommen worden. Er habe 

nachweislich einer anderen Person 27,7 Gramm Kokain verkauft. Bei der Woh-

nungsdurchsuchung seien beim Kläger 48,8 Gramm Kokain sichergestellt und zudem 

4100 Euro aufgefunden worden. Er sei bereits drei Mal wegen Drogendelikten inhaf-

tiert gewesen und 2011 zuletzt aus der Haft entlassen worden. Am 12. Mai 2014 

wurde von der Staatsanwaltschaft München I Anklage wegen unerlaubten Handel-

treibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei tatmehrheitlichen Fäl-

len erhoben. 

Mit Bescheid vom 2. Juli 2014 fasste die Beklagte die Nr. 2 des Bescheids vom 

3. März 2010 in der Fassung vom 13. Juli 2011 neu und untersagte dem Kläger die 

Wiedereinreise für sieben Jahre, wobei die Frist mit der Ausreise beginnen sollte. Die 

Begründung des Ausgangsbescheids ergänzte die Beklagte wie folgt: Unter Berück-

sichtigung des nach Erlass der Ausweisungsverfügung vom 3. März 2010 neu hinzu-

gekommenen Sachverhalts seien die Ausweisungswirkungen auf sieben Jahre zu 

befristen. Angesichts der konkreten Gefahr der Begehung weiterer schwerer Straf-

taten, insbesondere nach der Verurteilung wegen des Handelns mit Betäubungs-

mitteln aus reinem Gewinnstreben ohne selbst drogenabhängig zu sein, sei zunächst 

eine Frist von neun Jahren festzusetzen gewesen. Diese sei wegen der Beziehung 

des Klägers zu seinen vier deutschen Kindern auf sieben Jahre reduziert worden.  

Außerdem aktualisierte die Beklagte das im Bescheid vom 3. März 2010 eröffnete 

und am 13. Juli 2011 im Rahmen der mündlichen Verhandlung beim Bayerischen 

Verwaltungsgericht München fortgeschriebene Ermessen.  

 

In der mündlichen Verhandlung vom 7. Juli 2014 ergänzte die Beklagte nochmals 

ihre Ermessenserwägungen, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen des Klä-

gers zu seinen Töchtern Alicia und Precious, hielt aber die Ausweisung des Klägers 

dennoch im Hinblick auf die Schwere der von ihm begangenen Straftaten für verhält-

nismäßig. An ihrer Befristungsentscheidung vom 2. Juli 2014 hielt die Beklagte fest. 

In der mündlichen Verhandlung wurde Beweis erhoben zur Beziehung des Klägers 

zu seinen Kindern durch Einvernahme der Mütter seiner Kinder, Frau A., Frau B. und 

Frau R. als Zeuginnen. Auf deren Aussagen wird Bezug genommen. 

 

Der Kläger beantragt sinngemäß, 
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das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 21. Juli 2011, soweit 

die Klage abgewiesen wird, sowie den Bescheid der Beklagten vom 3. März 2010 in 

der Fassung des Änderungsbescheids der Beklagten vom 2. Juli 2014 sowie der Er-

messensergänzungen in der mündlichen Verhandlung vom 7. Juli 2014 und im 

Schriftsatz vom 14. April 2015 aufzuheben, hilfsweise die Beklagte zu einer Befris-

tungsregelung mit einer Sperrfrist von drei Jahren zu verpflichten. 

 

 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 7. Juli 2014 wurde ins schriftliche Verfahren übergegangen.  

 

Mit Urteil des Amtsgerichts München vom 9. Oktober 2014 wurde der Kläger wegen 

unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei 

sachlich zusammentreffenden Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren 

zwei Monaten verurteilt. Das Amtsgericht ist davon ausgegangen, dass der Kläger in 

der letzten Dezemberwoche 2013 einem Dritten 19,61 g Kokaingemisch zum Preis 

von 1.000 Euro in Gewinnerzielungsabsicht verkauft und übergeben hat und am 

9. Januar 2014 in einem zu seiner Wohnung gehörenden Kellerabteil 40,02 g Koka-

ingemisch wissentlich und willentlich aufbewahrt hat. Bei der Strafzumessung sprach 

zugunsten des Klägers sein Geständnis hinsichtlich der Aufbewahrung des Kokain-

gemischs, dass er sich seit Januar 2014 in Untersuchungshaft befand und dass die 

Drogen sichergestellt werden konnten. Zu seinen Lasten wurde gewertet, dass Koka-

in eine harte Droge ist, er bereits dreifach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, 

die Strafvollstreckung erst im August 2011 erledigt war, er die Geschäfte nur „des 

Geldes wegen“ gemacht und professionell gehandelt hat. Eine derartige Menge von 

Kokain erhalte nur derjenige in Kommission, der von seinen Hintermännern als ver-

trauenswürdig erachtet werde. Dieses Urteil ist am 6. Mai 2015 rechtskräftig gewor-

den.  

 

Mit Schriftsatz vom 14. April 2015 ergänzte die Beklagte erneut ihr bislang ausgeüb-

tes Ermessen und führte aus, aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werde 

ihre Ermessensentscheidung nunmehr allein auf die in diesem Schriftsatz erfolgten 

Ausführungen gestützt. Sie bezog die erneute Verurteilung des Klägers vom 

9. Oktober 2014 in ihre Ermessenserwägungen mit ein und stellte sie den privaten 
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Interessen des Klägers, insbesondere der Beziehung zu seinen deutschen Kindern, 

gegenüber, kam aber letztendlich zu dem Ergebnis, dass das öffentliche Interesse an 

der Ausweisung des Klägers seine privaten Interessen überwiege. Es werde dabei 

ausdrücklich offen gelassen, ob tatsächlich bei der klägerischen Ausweisung Ermes-

sen auszuüben sei, da nicht geklärt sei, ob der Tatbestand des § 56 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 4 AufenthG gegeben sei. Vorsorglich werde jedoch geprüft, ob die Ausweisung 

unter Ermessensgesichtspunkten geboten sei. Bei der dann vorzunehmenden Güter- 

und Interessenabwägung seien insbesondere die vom Kläger begangenen Betäu-

bungsmittelstraftaten sowie seine Verurteilung wegen Nötigung in Tateinheit mit vor-

sätzlicher Körperverletzung in den Blick zu nehmen. Die von ihm begangenen Straf-

taten im Zusammenhang mit Drogen gehörten zum Bereich der Schwerkriminalität. 

Insoweit habe sich die Deliquenz des Klägers noch erheblich gesteigert, da er zu-

nächst mit der „weichen“ Droge Marihuana und bei der letzten Verurteilung mit der 

„harten“ Droge Kokain gehandelt habe. Der Kläger habe sich weder durch die frühere 

Verurteilung noch durch die anhängige Führungsaufsicht oder das offene Auswei-

sungsverfahren von der Begehung einschlägiger und sogar gesteigerter Be-

täubungsmitteldelikte abhalten lassen. Dass bei ihm eine größere Summe an Bargeld 

sichergestellt worden sei, belege, dass er sich durch den Handel mit Kokain eine 

nicht nur vorübergehende Einnahmequelle habe verschaffen wollen und stütze die 

Annahme der Beklagten, dass von ihm weiter eine konkrete Wiederholungsgefahr 

ausgehe. Ferner sei zu berücksichtigen, dass auch die Beziehungen zu seinen Kin-

dern, insbesondere die Geburt des jüngsten Kindes, nicht zu einer Zäsur oder zu ei-

nem Umdenken des Klägers geführt hätten. Die Triebfeder seiner Straffälligkeit, näm-

lich reines Gewinnstreben, werde auch nach Verbüßung seiner Haft unvermindert 

fortbestehen, denn er befinde sich in einer sehr ungünstigen sozialen Situation und 

sei mit ca. 25.000 Euro verschuldet. Die Wiederholungsgefahr werde auch nicht 

dadurch relativiert, dass der Kläger nicht drogensüchtig sei und sich in der Haft ord-

nungsgemäß führe. Im Rahmen der persönlichen Interessen des Klägers komme 

insbesondere der Beziehung zu seiner Tochter Precious ein erhebliches Gewicht bei, 

wobei die Beklagte rein vorsorglich davon ausgehe, dass mit dieser eine Lebensge-

meinschaft bestehe. Keine emotionale Bindung dürfte demgegenüber zwischen dem 

Kläger und seinen Söhnen bestehen. Auch zu Alicia bestehe seit Weihnachten 2013 

kein persönlicher Kontakt mehr, es werde aber von einer gewissen emotionalen Bin-

dung ausgegangen. Eine gewichtige Beziehung zu Alicia bestehe jedoch nicht mehr. 

Die Beziehung zu Frau R. sei nicht durch Art. 6 GG, wohl aber durch Art. 8 EMRK 

geschützt. Die Folgen einer Ausweisung würden aber für Familienangehörige weni-

ger schwer wiegen, wenn diesen die aufenthaltsrechtliche prekäre Situation des Aus-

länders bekannt sei. Frau R. musste bekannt sein, dass die Vater-Kind-Beziehung 

womöglich nicht auf Dauer im Bundesgebiet geführt werden könne. Dennoch komme 



dem Interesse von Precious am Verbleib des Klägers im Bundesgebiet ein besonde-

res Gewicht zu, denn die sporadischen Umgangskontakte in der Haft seien für das 

Wohl von Precious von einer immerhin gewissen Bedeutung. Nichtdestoweniger 

würden die öffentlichen Belange die privaten Belange des Klägers und seiner Kinder 

im Hinblick auf die vom Kläger begangenen schwerwiegenden Straftaten überwie-

gen. Die Ausweisung sei erforderlich, um die konkrete Gefahr weiterer, erheblicher 

Straftaten durch den Kläger im Bundesgebiet abzuwehren. Aus diesen Gründen sei 

die Ausweisung auch verhältnismäßig. Hinzu komme, dass dem Kläger die Rückkehr 

in sein Heimatland Nigeria zumutbar sei. Da Precious derzeit nicht mit dem Kläger 

zusammenlebe, sondern nur punktuell Kontakt mit ihm habe, sei auch ihr die Tren-

nung zuzumuten und die Verbindung über moderne Kommunikationsmittel oder Be-

tretungserlaubnisse aufrechtzuerhalten. Ergänzend wies die Beklagte im genannten 

Schriftsatz darauf hin, dass der Kläger ausweislich des Strafurteils gearbeitet habe, 

obwohl ihm seit seiner ersten Haftentlassung im August 2011 die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit ausländerrechtlich nicht erlaubt war. Gleichzeitig habe er Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und habe sich, obwohl er dazu ver-

pflichtet gewesen sei, nicht in der Gemeinschaftsunterkunft, sondern offenbar bei 

Frau R. aufgehalten bzw. dort gewohnt. Er habe auch die Vorlage seines National-

passes verweigert und damit gegen eine Auflage des Beschlusses zur Führungsauf-

sicht verstoßen. All dies belege die konsequent ablehnende Haltung des Klägers ge-

genüber der hiesigen Rechtsordnung. 

 

Mit Schriftsatz vom 6. Mai 2015 wies der Kläger nochmals darauf hin, dass die Be-

klagte den familiären Beziehungen des Klägers zur Mutter seiner Tochter Precious 

und zu den anderen Kindern zu wenig Gewicht beigemessen habe und jedenfalls die 

Sperrzeit zu lange bemessen sei.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Ge-

richtsakten sowie der beigezogenen Behörden- und Strafakten Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Das Urteil konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, da sich die Parteien mit einer 

Entscheidung ohne weitere mündliche Verhandlung einverstanden erklärt haben (vgl. 

§ 125 Abs. 1 i.V.m. § 101 Abs. 2 VwGO); ihre Verzichtserklärung haben die Beteilig-

ten im weiteren Verlauf des Berufungsverfahrens auch nicht widerrufen, sondern mit 

Schreiben vom 18. Mai 2015 und vom 21. Juli 2015 jeweils um kurzfristige bzw. bal-

dige Entscheidung gebeten. 
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Die zulässige Berufung ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. 

Der Bescheid der Beklagten vom 3. März 2010 in der Fassung des Änderungsbe-

scheids vom 2. Juli 2014 ist rechtswidrig, soweit er die Länge des Einreise- und Auf-

enthaltsverbots für den ausgewiesenen Kläger betrifft, und verletzt ihn dadurch in 

seinen Rechten. Die Beklagte war daher zu verpflichten, den Kläger insoweit unter 

Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden (§ 113 Abs. 5 

Satz 2 VwGO).  

Dagegen hat die Klage im Hauptantrag keinen Erfolg, weil die Ausweisung des Klä-

gers im angegriffenen Bescheid der Beklagten vom 3. März 2010 in der Fassung des 

Änderungsbescheids der Beklagten vom 2. Juli 2014 sowie der Ergänzungen vom 

13. Juli 2011, vom 7. Juli 2014 und vom 14. April 2015 rechtmäßig ist und den Kläger 

nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Streitgegenstand ist zunächst die Ausweisung des Klägers in Nr. 1 des Bescheids 

vom 3. März 2010 in seiner aktuellen Form, also in Form der letzten Ermessenser-

gänzung im Schriftsatz vom 14. April 2015, sowie die in Nr. 3 dieses Bescheids ver-

fügte Abschiebungsandrohung (dazu 1.). Nicht mehr Streitgegenstand ist Nr. 2 

Satz 2 des Bescheids vom 3. März 2010 in der ergänzten Fassung vom 13. Juli 

2011, mit dem die Beklagte die Ausweisungswirkungen auf sieben Jahre nach Ab-

schiebung bzw. Ausreise des Klägers unter bestimmten Bedingungen befristet hat, 

denn diese Anordnung ist bereits vom Verwaltungsgericht in seinem Urteil vom 

21. Juli 2011 aufgehoben worden, ohne dass die Beteiligten dagegen Rechtsmittel 

eingelegt hätten. Streitgegenstand ist nunmehr die Nr. 2 des Bescheids vom 3. März 

2010 in der Fassung vom 2. Juli 2014, mit der die Wiedereinreise des Klägers für 

sieben Jahre untersagt worden ist und die Frist mit der Ausreise beginnen soll (dazu 

2.). Dieser Änderungsbescheid ist in der mündlichen Verhandlung mit Zustimmung 

beider Parteien in das Verfahren einbezogen worden. 

 

Maßgeblich für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Ausweisung ist die Sach- und 

Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung oder Entscheidung des 

Tatsachengerichts, hier also der Entscheidung des Senats vom 25. August 2015 (vgl. 

BVerwG, U.v. 4.10.2012 – 1 C 13.11 – juris Rn. 16).  

 

1. Die Ausweisung des Klägers findet ihre Rechtsgrundlage in § 53 Nr. 1 und Nr. 2, 

§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, Satz 3, 4 und 5, § 54, § 55 Abs. 1 AufenthG. Wegen der 

Bindungen des Klägers zu seinen Kindern ist die Ausweisung nur im Ermessens-

wege zulässig (dazu 1.1). Die Ermessensausübung der Beklagten ist unter Berück-

sichtigung der von ihr nach § 114 Satz 2 VwGO nachgeschobenen Ermessenserwä-
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gungen und unter Zugrundelegung des gerichtlichen Prüfungsmaßstabs aus § 114 

Satz 1 VwGO nicht zu beanstanden (dazu 1.2.). Die Ausweisung erweist sich auch 

unter Berücksichtigung der schützenswerten familiären Beziehungen des Klägers als 

verhältnismäßig i.S. von Art. 8 Abs. 2 EMRK und Art. 6 Abs. 1 GG (dazu 1.3.). We-

gen der Rechtmäßigkeit der Ausweisung bestehen auch keine rechtlichen Bedenken 

gegen die verfügte Abschiebungsandrohung. 

 

1.1. Der Kläger hat mit seiner Verurteilung vom 1. September 2009 durch das Amts-

gericht München zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren vier Monaten wegen uner-

laubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und seiner 

weiteren inzwischen rechtskräftigen Verurteilung durch das Amtsgericht München 

vom 9. Oktober 2014 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren zwei Monaten 

wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 

zwei sachlich zusammentreffenden Fällen sowohl den Tatbestand des § 53 Nr. 1 

AufenthG als auch den Tatbestand des § 53 Nr. 2 AufenthG verwirklicht. Er ist näm-

lich wegen einer vorsätzlichen Straftat rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von min-

destens drei Jahren verurteilt worden. Außerdem ist er zweimal wegen einer vorsätz-

lichen Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz rechtskräftig zu einer Freiheits-

strafe verurteilt worden.  

Wegen des Bestehens eines besonderen Ausweisungsschutzes beim Kläger nach 

§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AufenthG wird bei Vorliegen schwerwiegender Gründe der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung gemäß § 56 Abs. 1 Satz 4 AufenthG die zwin-

gende Ausweisung zur Ausweisung im Regelfall herabgestuft. Der Kläger erfüllt näm-

lich die Tatbestandsvoraussetzungen des § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AufenthG. Da-

nach genießt ein Ausländer, der mit einem deutschen Familienangehörigen in fa-

miliärer Lebensgemeinschaft lebt, besonderen Ausweisungsschutz. Auf den Aufent-

haltsstatus des Ausländers kommt es dabei nicht an. Zwar besteht im Zeitpunkt der 

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs keine familiäre Lebensgemeinschaft im 

Sinne einer häuslichen Lebensgemeinschaft, weil die deutschen Töchter des Klä-

gers, Alicia und Precious – mit den Söhnen besteht bereits seit längerem kein per-

sönlicher Kontakt mehr – , nicht mit ihm zusammenleben, denn dies ist derzeit wegen 

seiner Inhaftierung nicht möglich. Eine familiäre Lebensgemeinschaft hat aber vor 

der Inhaftierung bestanden. Dies dürfte zumindest bei der Tochter Precious der Fall 

gewesen sein. Die Mutter dieses Kindes, Frau R., hat zwar in der mündlichen Ver-

handlung keine Aussage gemacht und demgemäß das Vorbringen des Klägers, er 

habe mit Precious seit ihrer Geburt zusammengelebt, auch nicht bestätigt, denn sie 

hat sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Jedoch hat die Mutter der Toch-

ter Alicia, Frau B., als Zeugin ausgesagt, dass Alicia zu ihrem Vater vor dessen er-

neuter Inhaftierung einen engen persönlichen Kontakt hatte und sie sich auch öfter in 
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der Wohnung seiner neuen Lebensgefährtin, Frau R., aufgehalten hatte. Alicia hatte 

auch ein gutes Verhältnis zu ihrer Stiefschwester Precious. Nach Aussage der Zeu-

gin B. ist Alicia gelegentlich übers Wochenende beim Kläger und seiner jetzigen Ver-

lobten (gemeint ist Frau R.) geblieben und hat „mit der neuen Familie“ des Klägers 

Unternehmungen gemacht. Daraus ist zu schließen, dass sich der Kläger, wenn auch 

nicht immer, so doch häufig, bei Frau R. und der gemeinsamen Tochter Precious 

aufgehalten und mit diesen zumindest zeitweise zusammengelebt hat. Eine familiäre 

Lebensgemeinschaft kann aber auch dann vorliegen, wenn ein Elternteil und sein 

deutsches Kind nicht in einer Hausgemeinschaft leben, der Ausländer aber regelmä-

ßige Kontakte mit dem Kind sowie eine emotionale Verbundenheit pflegt (BVerfG, 

B.v. 1.12.2008 –2 BvR 1830/08 – juris Rn. 34). Ob der Kläger daneben auch elterli-

che Erziehungs- und Betreuungsverantwortung übernommen hat, kann offen bleiben, 

zumal die Tochter Precious bei seiner Inhaftierung erst ein halbes Jahr alt war.  

Trotz des Vorliegens des besonderen Ausweisungsschutzes nach § 56 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 4 AufenthG kann der Kläger ausgewiesen werden, denn bei ihm liegen schwer-

wiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vor (§ 56 Abs. 1 Satz 2 

AufenthG). Solche liegen nämlich in der Regel in den Fällen des § 53 AufenthG vor 

(§ 56 Abs. 1 Satz 3 AufenthG). Dafür, dass im vorliegenden Fall ausnahmsweise von 

dieser Regel abgewichen werden könnte, spricht angesichts der zweifachen Verur-

teilung des Klägers wegen Betäubungsmitteldelikten aus bloßer Gewinnsucht nichts. 

Ausnahmen müssen nämlich durch besondere Umstände des Sachverhalts, aus de-

nen sich im Einzelfall eine abweichende Interessenbewertung zugunsten des Aus-

länders ergibt, gerechtfertigt sein (BVerwG, U.v. 31.8.2004 –1 C 25.03 – juris Rn. 16; 

BayVGH, U.v. 22.1.2013 – 10 B 12.2008 – juris Rn. 42). Solche Umstände liegen 

hier aber nicht vor (zur beim Kläger vorliegenden Wiederholungsgefahr siehe unten). 

Die danach zur Regelausweisung herabgestufte Ausweisung des Klägers ist sodann 

nochmals zur Ermessensausweisung herabzustufen. Mit Regelfällen i.S.d. § 56 

Abs. 1 Satz 4 AufenthG meint der Gesetzgeber nämlich solche, die sich nicht durch 

besondere Umstände von der Menge gleichliegender Fälle unterscheiden. Ausnah-

mefälle sind dagegen durch einen atypischen Geschehensablauf gekennzeichnet, 

der so bedeutsam ist, dass er jedenfalls das sonst ausschlaggebende Gewicht der 

gesetzlichen Regel beseitigt (BVerwG, U.v. 23.10.2007 – 1 C 10.07 – juris Rn. 23 

m.w.N.). Ein Ausnahmefall von der Regelausweisung – und damit die Notwendigkeit 

einer behördlichen Ermessensentscheidung – ist nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts bereits dann anzunehmen, wenn durch höherrangiges 

Recht oder Vorschriften der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützte 

Belange des Ausländers eine Einzelfallwürdigung unter Berücksichtigung der Ge-

samtumstände des Falles gebieten (BVerwG, U.v. 23.10.2007 – 1 C 10.07 – juris 

Rn. 24 m.w.N.). Im vorliegenden Fall machen die Bindungen des Klägers zu seinen 
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deutschen Kindern, insbesondere die Bindungen zu seinen Töchter Alicia und Preci-

ous, eine behördliche Ermessensentscheidung notwendig, um den besonderen Um-

ständen des konkreten Einzelfalls ausreichend Rechnung tragen zu können. 

 

1.2. Nach § 55 Abs. 1 AufenthG kann ein Ausländer ausgewiesen werden, wenn sein 

Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder sonst erhebliche Interessen 

der Bundesrepublik beeinträchtigt. Die Ausweisung steht also im Ermessen der Be-

hörde. Ermessen bedeutet, dass die Ausländerbehörde aufgrund einer individuellen 

Einzelfallprüfung über die Ausweisung entscheidet. Den Kern der Ermessensent-

scheidung bildet dabei die Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der 

Ausweisung und dem gegenläufigen Interesse des Ausländers, von der Ausweisung 

verschont zu bleiben. Diese Abwägung kann nur ordnungsgemäß durchgeführt wer-

den, wenn die widerstreitenden Interessen in tatsächlicher Hinsicht zutreffend erfasst 

und in rechtlicher Hinsicht zutreffend gewichtet worden sind (BVerwG, U.v. 

24.9.1996 – 1 C 9.94 – juris Rn. 28). § 55 Abs. 3 AufenthG benennt insoweit bei-

spielhaft bestimmte Sachverhalte bzw. private Interessen, die bei der Ermessensent-

scheidung in jedem Fall zu berücksichtigen sind. Weitere Vorgaben ergeben sich aus 

Art. 6 GG und Art. 8 EMRK. In dem Verfahren vor den Verwaltungsgerichten ist das 

behördliche Ermessen nur eingeschränkt überprüfbar. Die Kontrolle des Gerichts hat 

sich nach § 114 Satz 1 VwGO darauf zu beschränken, ob von dem Ermessen in ei-

ner dem Zweck der Ermächtigung entsprechenden Weise Gebrauch gemacht wor-

den ist und die rechtlichen Grenzen des Ermessens eingehalten worden sind. Das 

Gericht prüft dabei, ob die entscheidungserheblichen Tatsachen zutreffend ermittelt 

und die rechtlichen Bindungen des Ermessens gewahrt worden sind. Nicht zu prüfen 

ist, ob eine andere Lösung zweckmäßiger gewesen wäre (vgl. BayVGH, U.v. 

27.10.2011 – 10 B 08.1325 – juris Rn. 50; BayVGH, U.v. 22.1.2013 – 10 B 12.2008 –

juris Rn. 43).  

 

Gemessen an diesen Grundsätzen ist die Ermessensentscheidung der Beklagten 

unter Einbeziehung der im Gerichtsverfahren mehrfach nachträglich ergänzten Er-

messenserwägungen rechtlich nicht zu beanstanden. Die Beklagte hat den in die 

Abwägungsentscheidung einzustellenden Sachverhalt vollständig ermittelt. Die 

Prognose der Beklagten, vom Kläger gehe auch in Zukunft die Gefahr einer schwer-

wiegenden Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Straf-

taten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität aus, erweist sich nach Auffassung 

des Senats als richtig. Sie hat insbesondere die vom Kläger begangenen Straftaten 

und die Umstände seiner Verurteilungen zutreffend gewertet. So hat sie berücksich-

tigt, dass der Kläger mehrere Straftaten aus dem Bereich der Betäubungsmittelkrimi-

nalität begangen hat. Nach Verbüßung seiner ersten Freiheitsstrafe nach seiner Ver-
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urteilung vom 1. September 2009 wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäu-

bungsmitteln (Marihuana) in nicht geringer Menge hat er erneut mit Kokain Handel 

getrieben. Mit seiner im Jahr 2009 begangenen Straftat hat er sich nicht aus-

einandergesetzt und sich hierzu nicht einmal geäußert (vgl. die Stellungnahme der 

JVA L. zur Führungsaufsicht v. 21.3.2011). Durch die Inhaftierung zeigt er sich offen-

sichtlich auch wenig beeindruckt. Er hat vielmehr im Strafverfahren nur eingestan-

den, einen Rucksack mit Plastikbeuteln, gefüllt mit Marihuana, aufbewahrt zu haben, 

nicht aber die Absicht, die Beutel weiter zu verkaufen, eingestanden. Demgegenüber 

hat ihm das Strafgericht nicht geglaubt, dass er den Rucksack nur für einen unbe-

kannten Dritten aufbewahren wollte. Diese Einlassung ist auch schon deshalb nicht 

glaubhaft, weil kein „Unbekannter“ einem anderen einen Rucksack mit Betäubungs-

mitteln im Wert von mehr als 10.000 Euro zur Aufbewahrung anvertrauen und ihm 

hierfür im Voraus noch 600 Euro bezahlen würde. Zudem hat die im damaligen Straf-

verfahren als Zeugin einvernommene frühere Freundin des Klägers und Mutter sei-

ner beiden Söhne, Frau A., den Rucksack als ihren früheren eigenen Rucksack ein-

deutig identifiziert und damit die Aussage des Klägers widerlegt, der Rucksack gehö-

re dem unbekannten Dritten. Aus alledem kann nur der Schluss gezogen werden, 

dass der Kläger bereits im Jahr 2009 seinen Lebensunterhalt zumindest teilweise 

durch Betäubungsmittelgeschäfte bestritten hat. Noch während der Dauer der mit 

Beschluss vom 31. Mai 2011 angeordneten Führungsaufsicht für die Zeit nach seiner 

Entlassung aus der ersten Haft am 31. August 2011 hat der Kläger erneut mit Betäu-

bungsmitteln, und zwar diesmal mit dem gegenüber Marihuana wesentlich ge-

fährlicheren Rauschgift Kokain Handel getrieben. Auch anlässlich dieses Strafverfah-

rens hat der Kläger bestritten, Kokain zum Preis von 1.000 Euro an einen Mitange-

klagten verkauft zu haben und lediglich zugegeben, Kokain im Keller seiner Woh-

nung aufbewahrt zu haben. Den Besitz der sichergestellten Drogen konnte er auch 

kaum leugnen, da das Kokain dort von den durchsuchenden Polizeibeamten aufge-

funden worden ist. Damit hat der Kläger aber auch bei der zweiten aufgedeckten Be-

täubungsmittelstraftat trotz seiner zweifelsfrei feststehenden Täterschaft erneut das 

Handeltreiben mit Betäubungsmitteln abgestritten und sich auch insoweit nicht zur 

Tat bekannt, geschweige denn sich mit dieser Straftat auseinandergesetzt. Demge-

mäß liegt die Annahme nahe, dass der Kläger wie beim ersten Mal seine Strafe von 

immerhin drei Jahren und zwei Monaten „absitzen“ und dann erneut in das Be-

täubungsmittelgeschäft einsteigen wird. Ansätze zu einer Besserung sind beim Klä-

ger nicht zu sehen. Nachdem er bereits von 2009 bis 2011 insgesamt zwei Jahre und 

drei Monate in Haft verbracht hat, scheint ihn dies in keiner Weise davon abzuhalten, 

erneut Betäubungsmitteldelikte zu begehen. Damit liegt beim Kläger eine erhebliche 

Gefahr der Begehung erneuter Drogendelikte vor. Die Beklagte hat zudem zutreffend 

darauf abgestellt, dass beim Kläger nicht nur über 40 g Kokaingemisch zu einem 



Wert von ca. 2.000 Euro sichergestellt worden sind, sondern zusätzlich Bargeld in 

Höhe von 4.100 Euro. Auch dies deutet darauf hin, dass der Kläger seinen Lebens-

unterhalt durch den Handel mit Kokain bestritten hat. Die sich steigernde Kriminalität 

des Klägers zeigt sich, wie die Beklagte zu Recht festgestellt hat, auch darin, dass er 

früher mit „weichen“ Drogen gehandelt hat, jetzt aber mit der „harten“ Droge Kokain. 

Die vom Kläger weiter ausgehende erhebliche Wiederholungsgefahr in Bezug auf 

den Handel mit Betäubungsmitteln ergibt sich neben dem oben schon erwähnten 

Umstand, dass er erneut Handel mit Betäubungsmitteln betrieben hat, obwohl er be-

reits einmal zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, diese voll ver-

büßt hat und unter Führungsaufsicht stand, auch darin, dass er die neuerlichen Dro-

genstraftaten während des offenen Ausweisungsverfahrens begangen hat und ihn 

damit auch nicht die drohende Ausweisung von der Begehung derartiger Delikte ab-

halten konnte. Der Kläger ließ  sich auch nicht durch seine vier deutschen Kinder von 

der Begehung weiterer Straftaten abhalten. Die Beklagte hat zutreffend darauf hin-

gewiesen, dass jedenfalls die Geburt des jüngsten Kindes im Juli 2013 zu einer Zä-

sur oder zum Umdenken beim Kläger hätte führen können (vgl. BVerfG, B.v. 

23.1.2006 – 2 BvR 1935/05 – juris Rn. 23).  

Die Beklagte ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass die persönlichen Be-

lange des Klägers nicht so schwer wiegen, dass sie angesichts der von ihm began-

genen Betäubungsmittelstraftaten zur Ermessensfehlerhaftigkeit der Ausweisung 

führen könnten. Dabei hat die Beklagte insbesondere die Beziehungen des Klägers 

zu seinen Kindern in den Blick genommen. Sie ist zutreffend davon ausgegangen, 

dass im maßgeblichen Zeitpunkt, nämlich derzeit, eine engere Beziehung lediglich 

zur jüngsten Tochter Precious besteht.  

Außer wenigen begleiteten Umgangskontakten im Jahr 2011 nach der Haftent-

lassung des Klägers gab es zu seinen beiden Söhnen seitdem keine persönlichen 

Kontakte mehr. Die Mutter der Söhne, Frau A., hat in der mündlichen Verhandlung 

am 7. Juli 2014 überzeugend dargelegt, dass der Kläger den Söhnen seitdem ledig-

lich mehrmals geschrieben hat. Diese haben im jetzigen Zeitpunkt auch keinerlei Be-

zug zum Kläger, sondern sehen im jetzigen Ehemann der Frau A. ihren Vater. Das 

ihm weiter zustehende gemeinsame Sorgerecht für die Söhne übt der Kläger offen-

sichtlich nicht aus und zahlt auch keinen Unterhalt bzw. hat dies auch früher nicht 

getan. 

Auch in der Beziehung des Klägers zu seiner Tochter Alicia bestand ein enger Kon-

takt offensichtlich nur ab dem Zeitpunkt des Wiederzusammentreffens mit Frau B. im 

August 2012 bis zu seiner erneuten Inhaftierung im Januar 2014. Während dieses 

Zeitraums hatte auch Frau B. erneut eine engere Beziehung zum Kläger, wie sie in 

der mündlichen Verhandlung am 7. Juli 2014 glaubhaft geschildert hat. Nach deren 

Trennung nach der Geburt der Tochter Precious im Juli 2013 führte der Kläger den 
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Kontakt zu Alicia fort. Diese war nach Aussage von Frau B. auch desöfteren am Wo-

chenende beim Kläger und seiner neuen Lebensgefährtin und dem Kind Precious. 

Frau B. hat den Kontakt ihrer Tochter zum Kläger aber mit dessen Inhaftierung ab-

gebrochen, da sie, wie sie ausgesagt hat, eine strikte Gegnerin von Drogen ist und 

sie ihrer Tochter die Erfahrung eines Gefängnisbesuchs ersparen wollte. Damit ist 

die Beklagte zu Recht davon ausgegangen, dass zwar zwischen Alicia und dem Klä-

ger noch eine gewisse emotionale Bindung besteht, eine besonders gewichtige Be-

ziehung jedoch nicht mehr vorhanden ist. Ausweislich der in den Verwaltungsakten 

der Beklagten befindlichen Besuchsliste hat Alicia ihren Vater bislang tatsächlich 

nicht im Gefängnis besucht.  

Die Beklagte hat demgegenüber der Beziehung des Klägers zu Precious ein erhebli-

ches Gewicht beigemessen. Denn mit Precious hat der Kläger wohl seit ihrer Geburt 

bis zu seiner Inhaftierung im Januar 2014 zumindest zeitweise zusammengelebt. Er 

wird auch von der Mutter des Kindes und dem Kind in regelmäßigen Abständen in 

der Haft besucht, d.h., ein persönlicher Kontakt zwischen dem Kläger und seiner 

deutschen Tochter besteht auch während seiner Inhaftierung weiter. Die Beklagte 

geht zu Recht davon aus, dass selbst die wegen der Haftsituation nur sporadischen 

Umgangskontakte des Klägers mit seiner Tochter Precious für deren Wohl dennoch 

von einer gewissen Bedeutung sind.  

 

Aber auch unter Berücksichtigung dieser gewichtigen privaten Interessen des Klä-

gers ist die Beklagte in nicht zu beanstandender Weise zum Ergebnis gelangt, dass 

das öffentliche Interesse an seiner Ausweisung die privaten Interessen des Klägers 

an einem weiteren Verbleib im Bundesgebiet überwiegen. Denn diese alle erhebli-

chen Umstände berücksichtigende Ermessensentscheidung der Beklagten lässt kei-

ne Fehlgewichtungen erkennen und ist gemessen an den Grundsätzen des § 114 

Satz 1 VwGO rechtlich nicht zu beanstanden. Im Hinblick auf die schwerwiegenden 

und nachhaltige Schäden verursachenden Betäubungsmitteldelikte, die der Kläger 

durch den Handel und Besitz von Marihuana und Kokain begangen hat, hat die Be-

klagte das öffentliche Interesse an der Ausweisung des Klägers rechtsfehlerfrei stär-

ker gewichtet als den mit der Ausweisung und Abschiebung des Klägers ver-

bundenen schwerwiegenden Eingriff in sein Privat- und Familienleben. 

 

1.3. Die Ausweisung des Klägers ist aus den genannten Gründen insbesondere auch 

mit den verfassungs- und völkerrechtlichen Vorgaben nach Art. 6 Abs. 1 GG und 

Art. 8 EMRK vereinbar und stellt, wie auch das Verwaltungsgericht zu Recht festge-

stellt hat, bei der gebotenen Abwägung des öffentlichen Interesses an der Auswei-

sung mit den privaten Interessen des Klägers an dessen Verbleib im Bundesgebiet 

keinen unverhältnismäßigen Eingriff in das geschützte Privat- und Familienlebens 
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des Klägers dar. Art. 6 GG und Art. 8 EMRK schließen nämlich eine Ausweisung ei-

nes Ausländers nicht generell aus, sondern gebieten lediglich, dass anhand einer 

einzelfallbezogenen Würdigung die für die Ausweisung sprechenden öffentlichen Be-

lange und die gegenläufigen Interessen des Ausländers gegeneinander abgewogen 

werden (BVerwG, B.v. 7.12.2011 – 1 B 6.11 – juris Rn. 8). Im Hinblick auf die beson-

dere Schwere der vom Kläger begangenen Straftaten aus dem Bereich des Betäu-

bungsmittelhandels und die von der Beklagten und vom Erstgericht zu Recht bejahte 

Wiederholungsgefahr muss der Kläger letztlich auch den mit der Ausweisung ver-

bundenen gravierenden Eingriff in seine Beziehungen zu seinen Töchtern hin-

nehmen. In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

und des Bundesverwaltungsgerichts ist anerkannt, dass Drogendelikte als besonders 

schwerwiegende Straftaten angesehen und demgemäß in die Abwägung mit den be-

sonderen individuellen Belangen und den Interessen des Betroffenen grundsätzlich 

mit dem entsprechenden Gewicht eingestellt werden können (vgl. EGMR, U.v. 

12.1.2010 –Khan, Nr. 47486/06 – InfAuslR 2010, 369 Rn. 40; BVerwG, B.v. 

7.12.2011 –1 B 6.11 – juris Rn. 8). Auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 6 Abs. 1 GG, wonach sich auch gewichtige 

familiäre Interessen nicht stets gegenüber gegenläufigen öffentlichen Interessen 

durchsetzen, scheidet eine zeitlich überschaubare Trennung von Vater und Kind 

nicht aus (BVerfG, B.v. 23.1.2006 – 2 BvR 1935/05 – juris Rn. 23). Die Beklagte hat 

bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen in nicht zu beanstandender Weise 

darauf abgestellt, dass seit der Inhaftierung des Klägers ohnehin nur noch ein spora-

discher persönlicher Kontakt zwischen seiner Tochter Precious und ihm besteht. Ein 

entsprechender Kontakt kann auch über moderne Kommunikationsmittel wie Telefon 

oder Videotelefonie von Nigeria aus aufrechterhalten werden. Zur Abfederung von 

Härten kommt daneben auch die Erteilung von Betretenserlaubnissen zu besonderen 

Anlässen in Betracht.  

Wenn der Kläger in seinem letzten Schriftsatz vom 6. Mai 2015 demgegenüber 

meint, die Beklagte habe den familiären Beziehungen des Klägers zur Mutter von 

Precious, Frau R., nicht genügend Gewicht beigemessen, ist dem zu entgegnen, 

dass die Beziehung zu Frau R. nicht durch Art. 6 GG geschützt ist, weil der Kläger 

mit ihr nicht verheiratet ist. Die Beklagte hat aber zutreffend angenommen, dass die 

Beziehung zu Frau R. durch Art. 8 EMRK, insbesondere dem Schutz des Privat-

lebens, geschützt ist. Allerdings hat sie dieser Beziehung zu Recht kein großes Ge-

wicht beigemessen, da Frau R., wie die Beklagte auch ausgeführt hat, der prekäre 

Aufenthalt des Klägers bewusst sein musste. Denn der Kläger war vor seiner Bezie-

hung zu Frau R. nicht nur wegen der ersten Drogenstraftat inhaftiert und aus-

gewiesen worden, sondern besaß auch schon seit längerem keine Aufenthaltser-

laubnis mehr. Aber auch der Schutz der Beziehung zu Frau R. durch Art. 8 EMRK 
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wäre, hätte sie vom deliktischen Vorleben des Klägers nichts gewusst, nicht derart 

gewichtig, dass er zur Unverhältnismäßigkeit der Ausweisung führen würde. Denn 

Frau R., die sich selbst als Verlobte des Klägers bezeichnet hat, besitzt neben der 

deutschen auch die nigerianische Staatsangehörigkeit und könnte wohl auch längere 

Zeit mit dem Kläger in Nigeria verbringen. Im Übrigen ist auch diese Beziehung nicht 

geeignet, die überaus schwerwiegende Gefahr, die vom Kläger ausgeht, zu relativie-

ren, denn einem Erwachsenen ist eine längerfristige Trennung viel eher zuzumuten 

als einem kleinen Kind, das den Grund für die Abwesenheit seiner Bezugsperson 

noch nicht erfassen kann. 

Wenn der Kläger darüber hinaus meint, den Beziehungen zu seinen anderen Kindern 

sei zu wenig Gewicht beigemessen worden, greift dies ebenfalls nicht. Wie oben be-

reits dargelegt wurde, besteht zu den Söhnen des Klägers kein persönlicher Kontakt 

mehr. Zur Tochter Alicia ist der unmittelbare persönliche Kontakt ebenfalls abgebro-

chen. Mit ihr steht der Kläger allenfalls noch brieflich in Kontakt. Hinzu kommt, dass 

diese drei Kinder bereits älter sind (die Söhne sind fast neun Jahre alt und die Toch-

ter Alicia ist bereits zehn Jahre alt) und nicht mehr der intensiven Betreuung bedür-

fen, die womöglich kleinere Kinder benötigen. Sie können die Situation ihres Vaters 

verstehen und nachvollziehen, wieso er die Bundesrepublik verlassen muss. Auch 

sind sie alt genug, um mit ihm telefonisch und brieflich zu kommunizieren. Hinzu 

kommt, dass auch diese Kinder über lange Strecken ihres Lebens keinen Kontakt 

zum Vater hatten und damit nicht so schwer betroffen sind wie ein Kind, das mit dem 

Vater aufgewachsen ist und sich plötzlich von diesem für längere Zeit trennen muss. 

Die Ausweisung des Klägers erweist sich auch nicht als unverhältnismäßig im Hin-

blick auf den langen Aufenthalt des Klägers im Bundesgebiet. Der Kläger lebt zwar 

seit nunmehr elf Jahren im Bundesgebiet, ist aber erst mit 20 Jahren eingereist, d.h. 

er hat seine gesamte Kindheit und Jugend in Nigeria verbracht und seine Ausbildung 

und seine Sozialisation dort erhalten. Er ist im Bundesgebiet auch nicht derart ver-

wurzelt, dass Art. 8 EMRK ein Absehen von der Ausweisung gebieten würde. Eine 

Verwurzelung im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte, die einer Ausweisung entgegengehalten werden könnte, kommt im 

Übrigen grundsätzlich nur auf der Grundlage eines rechtmäßigen Aufenthalts und 

eines Vertrauens auf den Fortbestand des Aufenthalts in Betracht (vgl. BayVGH, U.v. 

27.10.2011 – 10 B 08.1325 – juris Rn. 54 m.w.N. insbesondere zur Rechtsprechung 

des EGMR). Eine solche Verwurzelung ist beim Kläger auch unter Würdigung seiner 

persönlichen und sozialen Bindungen nicht festzustellen. Außer der Tatsache, dass 

er vier nichteheliche deutsche Kinder hat, hat der Kläger keine gewichtigen Integrati-

onsleistungen erbracht. Er war nur in geringem Umfang erwerbstätig und besitzt seit 

längerem keine Aufenthaltserlaubnis mehr. Vielmehr ist er mehrfach straffällig ge-

worden und hat schwere Betäubungsmittelstraftaten begangen. Von seinem bislang 
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elfjährigen Aufenthalt im Bundesgebiet hat er bisher mehr als dreieinhalb Jahre im 

Gefängnis verbracht. 

 

Zutreffend ist die Beklagte des weiteren davon ausgegangen, dass dem Kläger die 

Rückkehr in sein Heimatland zumutbar ist. Wie bereits ausgeführt wurde, ist er in 

Nigeria aufgewachsen und hat das Land erst mit 20 Jahren verlassen. Dort hat er 

auch noch Familienangehörige. Es ist daher nicht ersichtlich, wieso ihm eine Wieder-

eingliederung in seinem Heimatland nicht gelingen sollte.  

 

2. Rechtswidrig ist demgegenüber die Befristungsentscheidung der Beklagten in 

Nr. 2 des angefochtenen Bescheids vom 3. März 2010 in der Fassung des Ände-

rungsbescheids vom 2. Juli 2014. Die Festsetzung einer Sperrfrist von sieben Jahren 

ab Beginn der Ausreise ist zu lang. Der Kläger hat allerdings keinen Anspruch auf 

Festsetzung der Sperrfrist auf drei Jahre, wie er zuletzt beantragt hat. Eine gerichtli-

che Verpflichtung zur Festsetzung einer bestimmten Frist kommt hier nicht (mehr) in 

Betracht, weil nach § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG in der im maßgeblichen Zeitpunkt 

der Entscheidung des Senats geltenden Fassung durch das Gesetz zur Neubestim-

mung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung vom 27. Juli 2015 (BGBl I 

S. 1386) über die Länge der Frist des für den ausgewiesenen Kläger gemäß § 11 

Abs. 1 AufenthG bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Ermessen zu 

entscheiden ist. Die Beklagte war, da eine Ermessensreduzierung auf Null nicht an-

zunehmen ist, nach § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO zu verpflichten, den Kläger unter Be-

achtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden.  

 

Nach § 11 Abs. 1 AufenthG darf  ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben 

oder abgeschoben worden ist, weder erneut in das Bundesgebiet einreisen, noch 

sich darin aufhalten, noch darf ihm, selbst im Falle eines Anspruchs nach diesem 

Gesetz, ein Aufenthaltstitel erteilt werden (Einreise- und Aufenthaltsverbot). Dies be-

deutet für den Kläger, dessen Ausweisung der Senat als rechtmäßig erachtet hat, 

dass er sich nicht mehr im Bundesgebiet aufhalten und nach seiner Ausreise bzw. 

Abschiebung nicht mehr in das Bundesgebiet einreisen darf. Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 

AufenthG ist das Einreise- und Aufenthaltsverbot allerdings von Amts wegen zu be-

fristen, wobei die Frist mit der Ausreise beginnt (§ 11 Abs. 2 Satz 2 AufenthG). Die 

Frist für das Einreise- und Aufenthaltsverbot hat die Beklagte im angefochtenen Be-

scheid aber zu Unrecht auf sieben Jahre festgesetzt. Die Frist darf zwar fünf Jahre 

überschreiten, weil der Kläger aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewie-

sen worden ist (§ 11 Abs. 3 Satz 2 AufenthG), sie soll aber auch in diesen Fällen 

zehn Jahre nicht überschreiten (§ 11 Abs. 3 Satz 3 AufenthG).  

Bei der Bestimmung der Länge der Frist sind das Gewicht des Ausweisungsgrundes 

53 

54 

55 

56 



und der mit der Ausweisung verfolgte Zweck zu berücksichtigen. Es bedarf der prog-

nostischen Einschätzung im Einzelfall, wie lange das Verhalten des Betroffenen, das 

der zu spezialpräventiven Zwecken verfügten Ausweisung zugrunde liegt, das öffent-

liche Interesse an der Gefahrenabwehr zu tragen vermag. Die sich an der Erreichung 

des Ausweisungszwecks orientierende Sperrfrist muss sich aber an höherrangigem 

Recht, d.h. verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen und den Vorgaben aus 

Art. 8 EMRK messen und gegebenenfalls relativieren lassen. Dieses normative Kor-

rektiv bietet der Ausländerbehörde und den Gerichten ein rechtsstaatliches Mittel, um 

die fortwirkenden einschneidenden Folgen des Einreise- und Aufenthaltsverbots für 

die persönliche Lebensführung des Betroffenen zu begrenzen (BVerwG, U.v. 

10.7.2012 – 1 C 19.11 – juris Rn. 42; BayVGH, U.v. 22.1.2013 – 10 B 12.2008 – juris 

Rn. 64).  

 

Gemessen an diesen Vorgaben erweist sich die Befristung des Einreise- und Aufent-

haltsverbots auf sieben Jahre ab dem Zeitpunkt der Ausreise als rechtswidrig. Die 

Beklagte hat zwar zutreffend die Festsetzung dieser Frist in zwei Schritten vorge-

nommen, indem sie zunächst die strafrechtliche Verurteilung des Klägers und die von 

ihm ausgehende konkrete Wiederholungsgefahr in den Blick genommen und dann 

aufgrund seiner Beziehungen zu seinen deutschen Kindern die im ersten Schritt auf 

neun Jahre festgesetzte Frist auf sieben Jahre reduziert hat. Es ist bereits fraglich, 

ob die zunächst angesetzten neun Jahre ermessensgerecht sind. Jedenfalls ist aber 

ein Einreise- und Aufenthaltsverbot von sieben Jahren im Hinblick auf die Beziehun-

gen des Klägers zu seinen deutschen Kindern ermessensfehlerhaft. 

 

Die Beklagte war bei der Festsetzung der Frist nicht an die Fünfjahresgrenze des 

§ 11 Abs. 3 Satz 2 AufenthG gebunden, weil der Kläger wegen des Handeltreibens 

und Besitzes von Betäubungsmitteln – sogar mehrfach – strafrechtlich verurteilt wor-

den ist und seine Ausweisung darauf beruhte. Aufgrund der wiederholten schwer-

wiegenden Betäubungsmittelstraftaten und der beim Kläger vorliegenden erheblichen 

Gefahr, dass er auch in Zukunft die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Bege-

hung gleichartiger Straftaten beeinträchtigen wird, könnte die im Hinblick auf die De-

linquenz des Klägers zunächst festgesetzte Frist von neun Jahren allenfalls dann 

ermessensgerecht sein, wenn man zusätzlich in Betracht zieht, dass der Kläger sich 

bislang nicht hinreichend mit seinen Drogendelikten auseinandergesetzt, diese sogar 

teilweise trotz der ihn überführenden eindeutigen Beweislage geleugnet hat, dass er 

keine realistische berufliche Perspektive im Bundesgebiet besitzt, dass er erhebliche 

Schulden für Unterhaltszahlungen hat und dass er bislang nicht in feste familiäre 

Strukturen im Bundesgebiet eingebunden ist.  

Jedoch ist selbst wenn man die in der ersten Stufe auf neun Jahre festgesetzte Frist 
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für das Einreise- und Aufenthaltsverbot für ermessensgerecht hielte, die im zweiten 

Schritt auf sieben Jahre festgesetzte Frist zu lang. Diese Frist hat sich nämlich an 

höherrangigem Recht, d.h. an verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen (Art. 6 

GG) und den Vorgaben aus Art. 8 EMRK zu messen und gegebenenfalls zu relativie-

ren. Mit diesem zweiten Schritt soll der Ausländerbehörde ein rechtsstaatliches Mittel 

an die Hand gegeben werden, um die fortwirkenden einschneidenden Folgen des 

Einreise- und Aufenthaltsverbots für die persönliche Lebensführung des Betroffenen 

zu begrenzen. Dabei sind insbesondere die in § 55 Abs. 3 Nr. 1 und 2 AufenthG ge-

nannten schutzwürdigen Belange des Ausländers in den Blick zu nehmen (vgl. 

BVerwG, U.v. 6.3.2014 – 1 C 2.13 – juris Rn. 12).  

Legt man diese Maßgaben zugrunde, wird die Beklagte den schützenswerten familiä-

ren Belangen des Klägers und seiner Töchter i.S. von Art. 6 GG nicht gerecht. Die 

jetzt zwei Jahre bzw. zehn Jahre alten Töchter – die Söhne des Klägers bleiben we-

gen fehlender Beziehungen zu ihrem Vater unberücksichtigt – wären nach vollstän-

diger Verbüßung der Freiheitsstrafe des Klägers im Bundesgebiet – etwa im März 

2017 – und nach der nach seiner Ausreise oder Abschiebung zu laufen beginnenden 

Sperrfrist von sieben Jahren – im Jahr 2024 – bereits elf bzw. achtzehn Jahre alt. 

Einen Erziehungsbeitrag könnte der Kläger dann allenfalls noch für die jüngste Toch-

ter erbringen, die andere Tochter wäre bereits volljährig. Auch wenn die jüngere 

Tochter den Kläger regelmäßig bis zu seiner Ausreise bzw. Abschiebung in der Haft 

besuchen kann, verbliebe dennoch ein Zeitraum von sieben Jahren zwischen ihrem 

vierten und elften Lebensjahr, in dem sie, sofern Besuche in Nigeria oder kurzfristige 

Aufenthalte des Klägers im Bundesgebiet (womöglich aus finanziellen Gründen) 

scheitern sollten, keinen persönlichen Kontakt zu ihrem Vater haben könnte und er 

während dieser Zeit trotz des bestehenden gemeinsamen Sorgerechts mit der 

Kindsmutter keinen Einfluss auf die Erziehung seiner Tochter hätte. Dies erscheint 

dem Senat auch angesichts der schweren Straftaten, die der Kläger begangen hat, 

für nicht ermessensgerecht. Die Beklagte wird daher erneut unter Beachtung der hier 

aufgezeigten Gesichtspunkte über die Länge der Frist für das Einreise- und Aufent-

haltsverbot des Klägers entscheiden müssen.  

 

Die Kostenentscheidung  beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Eine Abänderung 

der Kostenentscheidung des angefochtenen erstinstanzlichen Urteils bedurfte es 

nicht, da diese rechtlich nicht zu beanstanden ist. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit stützt sich auf § 167 VwGO i.V. 

mit § 708 ff.  ZPO. 

 

Die Revision ist nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 VwGO 
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nicht vorliegen. 

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

Bayerischen Verwaltungs-gerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser 

Entscheidung einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser 

Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Entscheidung 

bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des 

Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-

fassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess-

kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 

RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten 

Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) 

sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Be-

vollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsge-

richt durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

Senftl                                                            Eich                                 Dr. Martini 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 10.000 Euro festgesetzt (§ 63 

Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1, § 45 Abs. 1 Satz 2,  § 52 Abs. 2 GKG). 

 

Senftl                                                            Eich                                 Dr. Martini 
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